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Der Regionaldirektor 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 5 / 0 2 6 7  
 
 
 
 

  12.05.2026 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vorberatend 09.06.2026  
Verbandsausschuss vorberatend 29.06.2026  
Verbandsversammlung beschließend 10.07.2026  

 
 
Betreff: Optimierung des Beteiligungsportfolios des Regionalverbandes Ruhr 

- Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die ergänzenden Bewertungen der Verwaltung ein-
schließlich der Handlungsempfehlungen zur Kenntnis. 
 
Sie folgt der Empfehlung der Verwaltung hinsichtlich der Einschätzung zu „Gesellschaf-
ten ohne Handlungsbedarf“. 
 
Sie beauftragt die Verwaltung, für die Gesellschaften, die in der Vorlage mit „geringer 
Komplexität“ ausgewiesen sind, Umsetzungsvorschläge und konkrete Ausstiegsszenarien 
zu erarbeiten und den Gremien des Regionalverbandes Ruhr für den nächsten Sitzungs-
lauf zur Entscheidung vorzulegen. 
 
Für die übrigen Gesellschaften wird die Verbandsversammlung klare Aufträge zum weite-
ren Vorgehen an die Verwaltung formulieren. 
 
Die Verbandsversammlung beauftragt die Verwaltung, eine tragfähige Lösung für 
Shared-Services im RVR-Konzern zu erarbeiten und ein entsprechendes Konzept zur Be-
schlussfassung vorzulegen. 
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Begründung: 
 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.03.2026 (DS-Nr.: 15/0139) das 
Gutachten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Bergmann, 
Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG zur Kenntnis genommen und mit Änderungsan-
trag der Koalition die Verwaltung beauftragt, die im Gutachten enthaltenen Empfehlun-
gen zu bewerten und Vorschläge für die Hebung von Synergieeffekten einschließlich wei-
tergehender Empfehlungen für den Umgang mit den Beteiligungen zu erarbeiten und den 
Gremien des Regionalverbandes Ruhr zur Entscheidung vorzulegen.  
 
Die Gründe für die Befassung mit dieser Thematik sollen eingangs noch einmal skizziert 
werden: 
 
Der RVR ist zum 31.12.2025 an 16 Gesellschaften in privater Rechtsform unmittelbar be-
teiligt, davon sind zwei Gesellschaften in ihrer Laufzeit befristet. Zudem wird RVR Ruhr 
Grün als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Derzeit wird an der Übernahme der 
Anteile an der zukünftig unter Ruhr LIVE gGmbH firmierenden Gesellschaft gearbeitet. 
Viele Beteiligungen sind auf Zuschüsse des RVR angewiesen. Diese Abhängigkeit könnte 
langfristig die Haushaltslage destabilisieren, besonders dann, wenn die nachhaltige Be-
reitstellung der Mittel nicht sichergestellt werden kann. Die Aufwendungen an Zuschüsse 
an die Beteiligungsgesellschaften und RVR Ruhr Grün machen im Jahr 2026 mit 
rd. 35 Mio. € ungefähr ein Viertel der ordentlichen Gesamtaufwendungen aus. Dies zeigt, 
welche finanzielle Bedeutung die Zuschüsse des RVR an seine Beteiligungsgesellschaften 
haben. 
 
Der RVR ist sowohl von seiner Aufsichtsbehörde als auch von der Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW aufgefordert worden, eine nachhaltige Haushaltsverbesserung zu erreichen, 
indem er sein finanzielles Engagement laufend analysiert und Möglichkeiten prüft, dieses 
zu begrenzen. 
 
Bevor auf die Aussagen zu einzelnen Gesellschaften näher eingegangen wird, wird mit 
dem im Gutachten als schrittweiser Aufbau von Shared-Services überschriebenen Punkt 
ein weiterer Aspekt zur Hebung von Synergien thematisiert. Das Gutachten empfiehlt, 
Querschnittsaufgaben (Finanzen, Personal, IT, Einkauf, Fördermittelmanagement etc.) 
konzernweit zu bündeln. Neben den Einsparmöglichkeiten könnten dadurch qualitative 
Verbesserungen durch Standardisierung und Wissenstransfer realisiert werden. Dem 
Fachkräftemangel könnte damit ebenfalls begegnet werden.  
 
Eine solche umfassende Umstrukturierung erfordert den Willen und die Bereitschaft bei 
allen Gesellschaften und auch deren Mitgesellschaftern, die dann zentralisierten Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen. Bei der Umsetzung sind einmalige Übergangs‑ und 
Integrationskosten zu erwarten und entsprechend zu berücksichtigen. Die Forderung 
bzw. Wünsche, dass Querschnittsaufgaben zentral wahrgenommen werden, wurden in 
der Vergangenheit von verschiedenen Gesellschaften, insbesondere von befristeten Pro-
jektgesellschaften wie der IGA gGmbH und der Manifesta 16 gGmbH geäußert. Die Quer-
schnittseinheiten des RVR sind hierfür personell jedoch nicht ausgestattet, so dass ledig-
lich Buchhaltungsaufgaben der IGA gGmbH durch den RVR übernommen wurden. Auch 
diese Lösung stößt nunmehr an seine Grenzen.  
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Die Beteiligungssteuerung hat vor ein paar Jahren etwaige Shared-Service-Arbeitsberei-
che in den Gesellschaften abgefragt. Die Gesellschaften meldeten folgende Aufgabenbe-
reiche zurück, die potenziell für eine zentralisierte Aufgabenwahrnehmung in Frage kä-
men: externes Rechnungswesen, Personalabrechnung, Versicherungswesen, Rechtsbera-
tung, Vergaberecht, Fördermittelrecht, EDV-Support. 
 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Beteiligungssteuerung, dieses Thema aufzugreifen 
und eine tragfähige Lösung für Shared-Services im RVR-Konzern zu erarbeiten und der 
Verbandsversammlung vorzulegen.  
 
In der beigefügten Anlage 1 gibt die Beteiligungssteuerung Handlungsempfehlungen und 
begründet diese. Darüber hinaus werden weitere Informationen zu operativen Aufgaben, 
aktuellen Herausforderungen und Perspektiven für jede einzelne Beteiligungsgesellschaft 
des RVR gegeben, die zur Vorbereitung einer politischen Entscheidung herangezogen 
werden sollten. Die detaillierte Analyse der Ausgangslage, wie sie sowohl im Gutachten 
als auch durch die Beteiligungssteuerung vertiefend vorgenommen wurde, soll in Verbin-
dung mit den begründeten Empfehlungen als Grundlage für die weitere strategische Aus-
richtung dienen. Sie kann aber keine Antwort auf die Frage liefern, ob die jeweilige Tätig-
keit an sich strategisch sinnvoll ist oder fortgeführt werden soll. Dazu bedarf es eines ver-
bindlichen strategischen Gesamtrahmens für das Beteiligungsportfolio, der von der Poli-
tik vorzugeben ist.  
 
Zum Einstieg und für einen besseren Überblick werden die in Anlage 1 ausführlich herge-
leiteten Empfehlungen nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben. Diese Übersicht 
soll lediglich eine grobe Orientierung geben, kann aber die detaillierten Informationen 
nicht ersetzen. 
 
In der Übersicht wird eine Bündelung in drei Gruppen vorgenommen. Gesellschaften, bei 
denen kein Handlungsbedarf gesehen wird, und die aus diesem Grund auch nicht Gegen-
stand der Untersuchungen im Rahmen der Gutachtenerstellung waren, werden unter 
„Gesellschaften ohne Handlungsbedarf“ zusammengefasst. Dort werden auch die BMR 
und die RTG aufgeführt, da durch die ausgeschriebene Konzepterstellung zur Zusam-
menführung der beiden Gesellschaften zum jetzigen Zeitpunkt kein weiterer Handlungs-
bedarf gesehen wird. 
 
Die zweite Gruppe „Gesellschaften mit geringer Komplexität“ bilden die Seegesellschaft 
Haltern mbH und die Maximilianpark Hamm GmbH. Die vorhandenen Gesellschafterstruk-
turen und die geringen Möglichkeiten der Einflussnahme lassen einen schnellen Ausstieg 
aus den Gesellschaften als sinnvoll erscheinen. Aufgrund der geringen Komplexität ist 
dieser schnell umsetzbar. 
 
Unter „Gesellschaften mit hoher Komplexität“ werden die verbleibenden Gesellschaften 
mit direkter Beteiligung des RVR subsumiert. Dort werden Wege skizziert, die der He-
bung von Synergien dienen können, aber an Voraussetzungen geknüpft sind. 
 
Das Gutachten von BKP ist dieser Drucksache noch einmal als Anlage 2 beigefügt. 
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RVR- 
Anteil 

Mitgesellschafter Zu-
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2026 

Empfehlung der Verwaltung Überein-
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mit BKP- 

Gutachten  
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AGR Ab-
fallent-sor-
gungs-Gesell-
schaft Ruhr-
gebiet mbH  

Pflicht- 
aufgabe 

100 %      0 T€    

Die Gesellschaft sollte eventuell höhere als die ein-
geplanten Jahresüberschüsse für höhere Gewinn-
ausschüttungen an den Gesellschafter verwenden, 
um hier die verbandsseitigen Aufgaben unter Beibe-
haltung des Hebesatzes der Verbandsumlage sicher-
zustellen. Die Höhe der zukünftigen Ausschüttungen 
sind insbesondere abhängig von der Entwicklung 
der Verbandsumlage sowie der konsequenten Auf-
gabenkritik im Rahmen der RVR-Haushaltsplanung. 

im Gutach-
ten nicht 

untersucht 

Ruhr Touris-
mus GmbH  

freiwil-
lige 
Aufgabe 

100 %      4.045 T€    

Die Konzepterstellung für die Zusammenführung der 
RTG und der BMR zu einer effizienten Wirtschafts-, 
Tourismus- und Standortmarketinggesellschaft 
wurde ausgeschrieben. 

Ja 

Business Met-
ropole Ruhr 
GmbH  

Pflicht-
aufgabe 

100 %      4.780 T€    

Die Konzepterstellung für die Zusammenführung der 
RTG und der BMR zu einer effizienten Wirtschafts-, 
Tourismus- und Standortmarketinggesellschaft 
wurde ausgeschrieben. 

Ja 

RuhrFutur 
gGmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

75 %    
Stiftung Mercator 
GmbH 

500 T€    

Die Gesellschaft ist weiterhin in ihrer wirtschaftli-
chen Entwicklung zu begleiten. Die Geschäftsfüh-
rung ist aufgefordert, für die wegbrechenden Zu-
schüsse der Auridis-Stiftung sowie der Stiftung Mer-
cator gGmbH Lösungen zu erarbeiten. 

im Gutach-
ten nicht 

untersucht 

Betreiberge-
sellschaft Sil-
bersee II mbH 

Freiwil-
lige Auf-
gabe 

60 % 

Kreis Recklinghausen 
Quarzwerke GmbH 
Stadt Haltern am See 
Rudolph Prinz von 
Croy 

0 T€ 

Ab der Saison 2026 betreibt ein neuer Generalpäch-
ter den Betrieb des Badesees und aller weiteren An-
gebote (inkl. Gastronomie und Veranstaltungen). 
Der Generalpächter trägt somit vollständig das un-
ternehmerische Risiko. Eine Fortführung in diesem 
neuen bestehenden Konstrukt wird empfohlen. Al-
lerdings wird eine Verschmelzung nach einer Ver-
schlankung der Gesellschafterstruktur sowohl bei 
der FMR als auch bei der BGS als möglich erachtet. 

Ja 
 

Manifesta 16 
Ruhr gGmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

50 %    IFM 2.411 T€    

Die Gesellschaft ist weiterhin in ihrer wirtschaftli-
chen Entwicklung zu begleiten. Der Fokus liegt hier-
bei auf der Sicherstellung der vollständigen Finan-
zierung der Durchführung, der Begrenzung weiterer 
finanzieller Risiken sowie der geordneten Abwick-
lung der Gesellschaft nach Abschluss der Biennale. 

im Gutach-
ten nicht 

untersucht 

IGA 2027 
Ruhrgebiet 
gGmbH  

freiwil-
lige 
Aufgabe 

51,6 % 

Stadt Dortmund 
Stadt Duisburg 
Stadt Gelsenkirchen 
Kreis Recklinghausen 
Stadt Lünen 
DBG 

5.068 T€    

Die Gesellschaft ist weiterhin in ihrer wirtschaftli-
chen Entwicklung zu begleiten. Der RVR moderiert 
die intensive Abstimmung zwischen den Gesell-
schaftern. Die Gesellschaft ist nach Veranstaltungs-
ende geordnet und zügig abzuwickeln. 

im Gutach-
ten nicht 

untersucht 

g
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Seegesell-
schaft 
Haltern mbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

25 %    
Kreis Recklinghausen 
Gelsenwasser AG 
Stadt Haltern am See 

0 T€    

Es wird empfohlen, einen erneuten Versuch zu un-
ternehmen, das Gesellschafterverhältnis durch den 
RVR schnellstmöglich zu kündigen, da nahezu keine 
Einflussnahme möglich ist. Zudem ist nicht auszu-
schließen, dass aufgrund der überalterten Infrastruk-
tur doch noch finanzielle Ansprüche an den RVR ge-
stellt werden. 

Ja 

Maximilian-
park Hamm 
GmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

30 %    Stadt Hamm 875 T€    

Die Anteile des RVR an der Gesellschaft wurden re-
duziert; sie erhält aktuell einen gedeckelten Zu-
schuss durch den RVR. Ob diese Fixierung aufrecht-
erhalten werden kann, erscheint unwahrscheinlich: 
Kurz nach der Verhandlung des erhöhten Fixzu-
schusses wurde der dringende Wunsch des Kämme-
rers der Stadt Hamm laut, die Fehlbetragsfinanzie-
rung an die Anteile der jeweiligen Gesellschafter zu 
knüpfen. Dies würde bedeuten, dass bei der derzei-
tigen finanziellen Lage der Gesellschaft der RVR ei-
nen weitaus höheren Zuschuss leisten müsste, je-
doch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Gesell-
schaft auf Grund der reduzierten Gesellschafteran-
teile hätte. Daher ist ein Rückzug aus der Gesell-
schaft, wie auch im Gutachten empfohlen, ange-
zeigt. 

Ja 
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Kultur Ruhr 
GmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

49 %    Land NRW 1.474 T€    

Grundsätzlich könnte hinterfragt werden, ob sich 
der jährliche Zuschuss angesichts der Anzahl der Be-
sucherinnen und Besucher rechtfertigen lässt. Ange-
sichts der darüber hinaus gehenden Wirkung der 
Ruhrtriennale für die Region und der engen Bindung 
an das Land NRW ist eine Beendigung der Beteili-
gung keine realistische Option. 

Ja 
(einge-

schränkt) 

Freizeitgesell-
schaft Metro-
pole Ruhr 
mbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

64 %    

Stadt Duisburg 
Stadt Bochum 
Stadt Witten 
Stadt Bottrop 
Stadt Oberhausen 
Ennepe-Ruhr-Kreis 
Stadt Essen 
Stadt Gelsenkirchen 

3.058 T€    

Die Beteiligungssteuerung steht weiter voll hinter 
der Gesellschaft und der Verschmelzungsidee. Die 
Empfehlung des Gutachters, die bestehenden kom-
plexen Governance-Strukturen der FMR substanziell 
zu vereinfachen, wird voll unterstützt. Möglich wäre 
dies durch Verschlankung der Gesellschafterstruktur 
im Zuge der Übernahme kommunaler Anteile. Alter-
nativ böte es sich an, das bisher verankerte Einstim-
migkeitsprinzip bei wesentlichen Entscheidungen 
der Gesellschafterversammlung zugunsten durch-
gängig qualifizierter Mehrheitsentscheidungen abzu-
lösen. Beide Alternativen sind jedoch nur mit Zu-
stimmung der kommunalen Mitgesellschafter mög-
lich. Eine vereinfachte Governance-Struktur würde 
dann Raum eröffnen, die FMR für die Integration 
weiterer Freizeitgesellschaften zu nutzen und noch 
mehr Kow-How bei der FMR zu bündeln, Quer-
schnittsaufgaben zu zentralisieren und so Skalenef-
fekte zu heben. Alternativ muss bei den jeweiligen 
Gesellschaftern abgefragt werden, inwiefern der 
Wunsch besteht, den entsprechenden Standort voll-
ständig in die eigene Verantwortung zu überneh-
men. Sollte dies an allen Standorten der Fall sein, 
wäre eine Liquidierung der FMR ins Auge zu fassen. 

Ja 

Revierpark 
Gysenberg 
Herne GmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

50 %    Stadt Herne 750 T€    

Es sollte weiterhin die Verschmelzung auf die FMR 
vordringlichstes Ziel sein, um die langfristige Stabili-
tät und Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu 
gewährleisten. Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit 
dieser Verschmelzung sollte herausgearbeitet und 
der Stadt Herne dargelegt werden. Sollte eine Ver-
schmelzung von der Stadt Herne weiterhin abge-
lehnt werden, folgt die Beteiligungssteuerung der 
Empfehlung des Gutachters zur Beendigung der Ge-
sellschafterstellung. 

Ja 

Freizeitzent-
rum Xanten 
GmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

50 %    
Kreis Wesel 
Stadt Xanten 

594 T€    

Vor dem Hintergrund der aktuellen Verhandlungen 
über den Gesellschafterausstieg des Kreises Wesel 
erscheint eine zeitnahe Integration des Freizeitzent-
rums Xanten in die FMR als eher unwahrscheinlich. 
Sollte der Kreis Wesel seine Gesellschafterstellung 
beenden, würde eine Übernahme der Gesellschafter-
anteile des Kreises Wesel den RVR-Haushalt um wei-
tere 297 T€ p. a. belasten und sollte daher vermie-
den werden. 

Ja 
(einge-

schränkt) 

Umweltzent-
rum Westfalen 
GmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

50 %    Kreis Unna 300 T€    

Ein Ausstieg aus der Gesellschaft auf Grund der in-
haltlichen Ausrichtung (schulischer Lernort, BNE) 
wird nicht empfohlen. Der Kreis Unna sollte die Bau-
herrenfunktion über die Liegenschaft wieder über-
nehmen, da hierfür innerhalb der Gesellschaft keine 
Fachexpertise vorhanden ist. 

Ja 

Touristik 
Eisenbahn 
Ruhrgebiet 
GmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

100 %      100 T€    

Die Empfehlung des BKP-Gutachtens bezüglich Still-
legung oder Verkauf der Gleisinfrastruktur wird un-
terstützt. Ein drohendes Zweckverfehlungsrisiko 
könnte durch eine Änderung des Gesellschaftsver-
trages abgefangen werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 6 RVRG: 
Verkehrsentwicklungsplanung für das Verbandsge-
biet sowie Unterstützung der Verbandskommunen 
bei der Verkehrsentwicklungsplanung und der Nah-
verkehrsplanung; die Nahverkehrsplanungen der 
Zweckverbände, insbesondere für den SPNV, sind 
dabei zu beachten). 

Ja 

Freizeit-
schwerpunkt 
Glörtalsperre 
GmbH 

freiwil-
lige 
Aufgabe 

53 %    

Ennepe-Ruhr-Kreis 
Märkischer Kreis 
Hansestadt Brecker-
feld 
Gemeinde Schalks-
mühle 
Stadt Halver 

159 T€    

Es sollten Gespräche mit dem Ruhrverband über 
eine Übergabe der Staumauer an den Ruhrverband 
geführt werden. Die Überlegungen der Einbindung 
und/oder Überführung in eine andere Unterneh-
mensorganisation würden zu einer neuen, wahr-
scheinlich widersprüchlichen, intransparenten und 
teilweise lähmenden Gesellschafterstruktur führen. 
Die Beteiligungssteuerung lehnt eine Integration der 
FSG in die FMR bzw. die Gründung einer neuen 
Seengesellschaft mit der FSG als Bestandteil ab. Al-
lerdings wird eine Verschmelzung nach einer Ver-
schlankung der Gesellschafterstruktur sowohl bei 
der FMR als auch bei der FSG als möglich erachtet. 

Ja 
(einge-

schränkt) 

Prio-
ri-

sie-
rung 

Gesellschaft Aufgabe 
nach 
RVRG 

RVR- 
Anteil 

Mitgesellschafter Zu-
schuss 
2026 

Empfehlung der Verwaltung Überein-
stimmung 
mit BKP- 

Gutachten  
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:       
 

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      
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5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

• Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

• Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

• Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage darge-

stellt.       

• Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

• kein Mehraufwand         

• Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektor 
Garrelt Duin 

Eckei, Adrienne Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 
 


